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BAUAUFSICHTSAMT 

Bauleitplanung 
 

Dienstgebäude 

37308 Heilbad Heiligenstadt 

Leinegasse 11 

Zimmer 2.13 

 

Ihr/e Ansprechpartner/in 

Frau Lippmann 

 
Erreichbarkeit 

Telefon: 03606 650-6351 

bauleitplanung@kreis-eic.de* 

 

Geschäftszeichen 

63.51101.001/2025-635000012 

 

Sprechzeiten 

Montag, Dienstag, Freitag 
08:30 Uhr – 12:00 Uhr  
Donnerstag 
08:30 Uhr – 12:00 Uhr 
13:30 Uhr – 17:00 Uhr 
 

 

 

 

Heilbad Heiligenstadt, 

26. Februar 2025 
 

 

Ihr Zeichen 

 

 

Ihr Schreiben vom 

 

 

Postanschrift 

Landkreis Eichsfeld 

Friedensplatz 8 

37308 Heilbad Heiligenstadt 

 

www.kreis-eic.de 
 

Bankverbindung 

Kreissparkasse Eichsfeld 

BIC: HELADEF1EIC 

IBAN: DE70 8205 7070 0200 0036 31 

 

Steuerdaten 

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 

DE 186 226 472 

 
* Die angegebene E-Mail-Adresse stellt keinen 

Zugang für elektronisch signierte sowie 

verschlüsselte elektronische Dokumente dar. 

 

Landkreis Eichsfeld  ·  PF 1162  ·  37301 Heilbad Heiligenstadt 

Per E-Mail: meyer@ib-herwig.de 

              riethmueller@vghr.de 
 

Gemeinde Hohengandern 

vertreten durch den Bürgermeister 

Steingraben 49 

37318 Hohengandern 

 

 

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 

BauGB an der Bauleitplanung 

 

Ihre Anforderung einer Stellungnahme vom 29.01.2025 zum 

Entwurf des B-Planes Nr. 4 „Gewerbegebiet am Mühlbach“ der 

Gemeinde Hohengandern (Stand 01/2024) 

 

 

Durch o.g. Bauleitplanung werden folgende durch das Landratsamt zu 

vertretenden öffentlichen Belange berührt: 

 

1. Belange des Naturschutzes 

2. Belange der Wasserwirtschaft 

3. Belange des Immissionsschutzes 

4. Belange der Bauaufsicht – Städtebau 

5. Belange des Bodenschutzes/Altlasten 

6. Belange des Denkmalschutzes 

 

Ich übergebe Ihnen als Anlagen zu diesem Schreiben die Stellung-

nahmen des Landratsamtes Eichsfeld zu diesen Belangen 1 bis 6. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

 

Lippmann 

 

Dieses Dokument ist ohne Unterschrift gültig. 

 

6 Anlagen 

mailto:meyer@ib-herwig.de
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Anlage 1 zur Stellungnahme zum Entwurf des B-Planes Nr. 4 „Gewerbegebiet am 

Mühlbach“ der Gemeinde Hohengandern (Stand 01/2025) 

 

 

Stellungnahme des Landratsamtes zum Belang Naturschutz 

 

 

1.  Keine Einwände 

 

 

2.  Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Rege-

lungen, die ohne Zustimmung, Befreiung o.ä. in der Abwägung nicht überwun-

den werden können 
  

  

 

a) Einwendungen 

 

b) Rechtsgrundlagen 

 

c) Möglichkeiten der Überwindung (z. B. Ausnahmen und Befreiungen) 

 

 

3. X Fachliche Stellungnahme 

 

  Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o.g. Plan berüh-

ren können   

 

 X Sonstige fachliche Informationen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem 

o.g. Plan   

 

Schutzgebiete / -objekte:  

Durch die Planung werden keine Schutzgebiete nach §§ 23 – 29 BNatSchG be-

rührt. Schutzgebiete des Schutzgebietsnetzes „Natura 2000“ nach § 32 

BNatSchG sind von der Planung nicht betroffen. Der Geltungsbereich des Be-

bauungsplanes berührt weiterführend auch keine gesetzlich geschützten Bio-

tope nach § 30 BNatSchG oder nach § 15 ThürNatG.  

 

Artenschutz:  

Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände werden nach Kenntnisstand der Un-

teren Naturschutzbehörde durch die Planung nicht vorbereitet.  

 

Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung:  

Die Planung bereitet Eingriffe in Natur und Landschaft nach § 14 BNatSchG vor. 

Gemäß § 18 Abs. 1 BNatSchG ist bei der Aufstellung von Bebauungsplänen die 

naturschutzrechtliche Eingriffsregelung nach Vorschriften des Baugesetzbuches 

zu entscheiden. Nach § 1a Abs. 3 BauGB sind voraussichtliche erhebliche Be-

einträchtigungen durch geeignete Darstellungen und Festsetzungen auszuglei-

chen oder zu kompensieren.  

 

Der Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung wird seitens der Unteren Naturschutz-

behörde gefolgt. Die dargestellten Ausgleichsmaßnahmen sowie grünordneri-

schen Festsetzungen sind dazu geeignet, die geplanten Eingriffe zu kompensie-

ren. Die externe Kompensationsmaßnahme ist vertraglich abzusichern  

(städtebaulicher Vertrag nach § 11 BauGB zwischen Gemeinde und Flä-

cheneigentümer). Der abgeschlossene Vertrag ist der Unteren Natur-

schutzbehörde vorab zur Kenntnis vorzulegen  
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Zusammenfassung:  

Zusammenfassend wird dem Bebauungsplanentwurf mit Abschluss der vertrag-

lichen Absicherung die Zustimmung der Unteren Naturschutzbehörde erteilt. 
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Anlage 2 zur Stellungnahme zum Entwurf des B-Planes Nr. 4 „Gewerbegebiet am 

Mühlbach“ der Gemeinde Hohengandern (Stand 01/2025) 

 

 

Stellungnahme des Landratsamtes zum Belang Wasserwirtschaft 

 

 

1.  Keine Einwände 

 

 

2.  Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Rege-

lungen, die ohne Zustimmung, Befreiung o.ä. in der Abwägung nicht überwun-

den werden können 
  

  

 

a) Einwendungen 

 

b) Rechtsgrundlagen 

 

c) Möglichkeiten der Überwindung (z. B. Ausnahmen und Befreiungen) 

 

 

3. X Fachliche Stellungnahme 

 

  Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o.g. Plan berüh-

ren können   

 

 X Sonstige fachliche Informationen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem 

o.g. Plan   

 

Dem vorliegenden Bebauungsplan wird seitens der Unteren Wasserbe-

hörde zugestimmt.  

 

Der Standort befindet sich außerhalb von Wasserschutzgebieten und nicht in 

einem ausgewiesenen Überschwemmungsgebiet. Das Gewässer II. Ordnung 

„Mühlbach“ tangiert das Planungsgebiet. Auf die §§ 38 WHG und 29 ThürWG 

wird verwiesen.  

 

Die ordnungsgemäße Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung ist 

durch den zuständigen Zweckverband „Wasserversorgung und Abwasserent-

sorgung Obereichsfeld“ zu gewährleisten. Entsprechende Änderungen sind in 

der Begründung vorzunehmen.  

Die Entwässerung erfolgt im Trennsystem.  

 

Das anfallende häusliche Abwasser ist in die zentrale Abwasserbehandlungsan-

lage „Unteres Leinetal“" des Zweckverbandes „Wasserversorgung und Abwas-

serentsorgung Obereichsfeld" einzuleiten. Erfolgt die Erschließung des Plange-

bietes durch einen Erschließungsträger sind nach Abschluss der Arbeiten Rege-

lungen zur Nutzung und Eigentumslage der Anlagen zwischen Erschließungs-

träger und Zweckverband zu treffen. Die Abwasserbeseitigungspflicht verbleibt 

beim Zweckverband.  

 

Das anfallende unverschmutzte Niederschlagswasser kann, bei Einhaltung der 

Bestimmungen der Thüringer Niederschlagswasserversickerungsverordnung - 

ThürVersVO -) vom 3. April 2002 auf dem Grundstück versickert werden. Die 

Versickerung über Anlagen bedarf einer wasserrechtlichen Erlaubnis. Diese Er-
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laubnis ist bei der Unteren Wasserbehörde zu beantragen. Ist eine Versickerung 

nicht möglich, so ist das unverschmutzte Niederschlagswasser gedrosselt (5 

l/sha) in die Regenwasserkanalisation oder die Vorflut einzuleiten. Zur Rückhal-

tung von eventuell anfallendem Außengebietswassers sind geeignete Rückhal-

tevorkehrungen vorzusehen.  

 

Rechtsgrundlage 

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), in der 

zuletzt geltenden Fassung  

Thüringer Wassergesetz vom 28.05.2019 (GVBl. S. 74), in der zuletzt gelten-

den Fassung  
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Anlage 3 zur Stellungnahme zum Entwurf des B-Planes Nr. 4 „Gewerbegebiet am 

Mühlbach“ der Gemeinde Hohengandern (Stand 01/2025) 

 

 

Stellungnahme des Landratsamtes zum Belang Immissionsschutz  

 

Der Geltungsbereich des o.g. Bebauungsplanes befindet östlich der Ortslage von Hohan-

gandern und wird nördlich durch die Halle-Kasseler-Str. (Bundesstraße B80) sowie südlich 

durch den Mühlbach begrenzt. Östlich des Plangebietes schließt sich eine Wohnbebauung an 

und nördlich befindet sich die Bahnstrecke Halle-Kassel / Göttingen. 

 

Auf Grund von Problemen bei der Umsetzung des Bebauungsplanes Nr. 1 „An den Mühl-

bachwiesen“ beschloss die Gemeinde Hohengandern nun diesen Bebauungsplan aufzuheben 

und im Parallelverfahren einen neuen Bebauungsplan (Nr. 4 „Gewerbegebiet am Mühlbach) 

aufzustellen, der die bestehende Situation an Gebäuden und Flächennutzungen für die ge-

werblichen Nutzungen berücksichtigt. Die im Gebiet des Bebauungsplanes Nr. 1 darüber hin-

aus beplanten Flächen für Wohn- und Mischgebiete sollen wieder zur ursprünglichen (be-

standsgeschützten) Nutzung zurückgeführt werden.  

 

Gemäß § 1 Abs. 6 Nr.7 BauGB sind bei der Aufstellung von Bebauungsplänen u.a. um-

weltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und die Vermeidung von Emissionen zu be-

rücksichtigen. Gemäß § 50 BImSchG sind bei raumbedeutsamen Planungen die für eine be-

stimmte Nutzung vorgesehenen Flächen u.a. so zuzuordnen, dass schädliche Umwelt-

einwirkungen vermieden werden. Im vorliegenden Abwägungsmaterial sind entsprechende 

Aussagen nicht enthalten. Abschließende Prüfungen liegen ebenfalls nicht vor. Somit ist im 

derzeitigen Planungsstand aus hiesiger Sicht eine gerechte Abwägung der Belange gegen-

einander und untereinander (noch) nicht durchführbar.  

 

Um dem Gebot der Konfliktbewältigung gerecht zu werden, ist eine Ermittlung und Bewer-

tung der möglichen Konflikte Voraussetzung. Aus diesem Grund sind aus immissions-

schutzrechtlicher Sicht folgende Punkte im Zuge der weiteren Planungen zu berücksichtigen:  

 

Auswirkungen des Plangebietes:  

Unter Pkt. 5 der Festsetzungen zum Bebauungsplan Nr. 4 wurden, wohl aus den Festsetzun-

gen des „Vorgängerbebauungsplanes“ übernommen, sog. flächenbezogene Schallleistungspe-

gel festgesetzt.  

Eine hier durchgeführte überschlägige Berechnung auf der Basis der im Bebauungsplan-

entwurf festgesetzten „flächenbezogenen Schallleistungspegel“ ergab, dass bereits allein 

durch den Geltungsbereich des nunmehr in Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes die 

Orientierungswerte der DIN 18005 – Schallschutz im Städtebau- für Misch-/bzw. Dorfgebiete 

in der westlich angrenzenden Wohnbebauung planungsseitig für den Nachtzeitraum über-

schritten werden. Dieser Konflikt ist im Zuge der weiteren Planungen zu lösen. Ein probates 

Mittel dazu wäre eine Gliederung des Plangebietes anhand entsprechender Emissionskontin-

gente, die neben den planungsrechtlichen Erfordernissen auch den tatsächlichen Bestand 

bzw. Bedarf im Gewerbegebiet berücksichtigt.  

 

Grundsätzlich ist hierzu noch anzumerken, dass die Festsetzungen von sog. flächenbezoge-

nen Schallleistungspegeln, wie im vorliegenden Plan umgesetzt, mittlerweile „veraltet“ ist. 

Hier empfehle ich, nach Prüfung und Konkretisierung, eine Festsetzung entsprechend der 

Vorgaben der DIN 45691 - Geräuschkontingentierung. Die Geräuschkontingente (LEK) sind 

dabei nicht nur auf die Baufelder, sondern auf die gesamte gewerblich nutzbare Fläche zu 

beziehen. Die Gliederung des Baugebietes erfolgt hierbei nach der Art der Betriebe und Anla-

gen und deren besonderer Bedürfnisse und Eigenschaften (§ 1 Abs. 4 BauNVO). Diese Vorge-

hensweise setzt eine differenzierte Festsetzung von LEK voraus.  
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Einwirkungen auf das Plangebiet:  

Wie vorstehend ausgeführt befindet sich das Plangebiet u.a. im Einwirkungsbereich der Bun-

desstraße B80 sowie der Bahnstrecke Halle-Kassel/Göttingen. Da im Plangebiet Nut-zungen, 

die gegenüber Schallimmissionen schutzwürdig sind (z.B. Büroräume, Wohnungen für Auf-

sichtspersonen und Betriebsinhaber etc.), nicht ausgeschlossen werden, sind mögliche Ein-

wirkungen auf das Plangebiet zu prüfen.  

 

Fazit:  

Im Zuge des weiteren Verfahrens ist auf der Basis einer Schallimmissionsprognose zu ermit-

teln und zu bewerten, inwieweit durch den Plan, ggf. unter Berücksichtigung der geräuschsei-

tigen Vorbelastung, nachteilige Auswirkungen im Einwirkungsbereich des Plangebietes her-

vorgerufen werden können und durch welche Maßnahmen diese zu mindern sind. Bei Bedarf 

sollte eine Gliederung des Baugebietes anhand festzusetzender Emissionskontingente erfol-

gen. Darüber hinaus sind die geräuschseitigen Einwirkungen durch die Bundesstraße sowie 

die Bahnstrecke auf das Plangebiet zu prüfen. Diesbezüglich wären ggf. erforderliche Maß-

nahmen zum Schutz vor Geräuschimmissionen zu dimensionieren und planungsrechtlich um-

zusetzen.  

 

Im Übrigen bestehen aus immissionsschutzrechtlicher Sicht keine weiteren Anmerkungen 

zum vorliegenden Planentwurf.  

 

Rechtsgrundlagen:  

• § 50 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) i.V.m. DIN 18005 „Schallschutz im Städ-

tebau“, RLS 19 „Richtlinie für den Lärmschutz an Straßen“, Schall03, Sechster Allgemeinen 

Verwaltungsvorschrift zum BImSchG – TA Lärm  

• § 1, § 5, § 9 Abs. 1 Nrn. 23 und 24 BauGB  

• § 1 und 15 BauNVO  

• DIN 4109 „Schallschutz im Städtebau“ (neben anderen per ministeriellem Erlass in Thürin-

gen als Technische Baubestimmung eingeführt)  

• Artikel 14 Grundgesetz (GG) – Eigentum  
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Anlage 4 zur Stellungnahme zum Entwurf des B-Planes Nr. 4 „Gewerbegebiet am 

Mühlbach“ der Gemeinde Hohengandern (Stand 01/2025) 

 

 

Stellungnahme des Landratsamtes zum Belang Bauaufsicht - Städtebau 

 

 

1. X Keine Einwände 

 

 

2.  Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Rege-

lungen, die ohne Zustimmung, Befreiung o.ä. in der Abwägung nicht überwun-

den werden können 
  

  

 

a) Einwendungen 

 

b) Rechtsgrundlagen 

 

c) Möglichkeiten der Überwindung (z. B. Ausnahmen und Befreiungen) 

 

 

3.  Fachliche Stellungnahme 

 

  Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o.g. Plan berüh-

ren können   

 

  Sonstige fachliche Informationen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem 

o.g. Plan   
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Anlage 5 zur Stellungnahme zum Entwurf des B-Planes Nr. 4 „Gewerbegebiet am 

Mühlbach“ der Gemeinde Hohengandern (Stand 01/2025) 

 

 

Stellungnahme des Landratsamtes zum Belang Bodenschutz/Altlasten 

 

 

1.  Keine Einwände 

 

 

2.  Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Rege-

lungen, die ohne Zustimmung, Befreiung o.ä. in der Abwägung nicht überwun-

den werden können 
  

  

 

a) Einwendungen 

 

b) Rechtsgrundlagen 

 

c) Möglichkeiten der Überwindung (z. B. Ausnahmen und Befreiungen) 

 

 

3. X Fachliche Stellungnahme 

 

  Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o.g. Plan berüh-

ren können   

 

 X Sonstige fachliche Informationen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem 

o.g. Plan   

 

Mit der Bauleitplanung sollen der Bebauungsplan Nr. 1 „An den Mühlbachwie-

sen“ aufgehoben und der Bebauungsplan Nr. 4 „Gewerbegebiet am Mühlbach, 

der die bestehende Situation an Gebäuden und Flächennutzungen im Bereich 

der Gewerbe-flächen berücksichtigt, aufgestellt werden.  

 

Anforderungen, die sich aus dem bestehenden Altlastenverdacht ergeben sind 

in der Begründung dargestellt und bei Plandurchführung zu beachten.  

 

Es wird nochmal auf die Mitteilungspflicht bei Anhaltspunkten auf schädliche 

Boden-veränderungen/Altlasten und die Anzeigepflicht bei vorgesehenen Ein-

griffen in den Boden/baulichen Veränderungen im Bereich der Altlastverdachts-

fläche hingewiesen. 
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Anlage 6 zur Stellungnahme zum Entwurf des B-Planes Nr. 4 „Gewerbegebiet am 

Mühlbach“ der Gemeinde Hohengandern (Stand 01/2025) 

 

 

Stellungnahme des Landratsamtes zum Belang Denkmalschutz 

 

 

1.  Keine Einwände 

 

 

2.  Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Rege-

lungen, die ohne Zustimmung, Befreiung o.ä. in der Abwägung nicht überwun-

den werden können 
  

  

 

a) Einwendungen 

 

b) Rechtsgrundlagen 

 

c) Möglichkeiten der Überwindung (z. B. Ausnahmen und Befreiungen) 

 

 

3. X Fachliche Stellungnahme 

 

  Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o.g. Plan berüh-

ren können   

 

 X Sonstige fachliche Informationen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem 

o.g. Plan   

 

Kulturdenkmale gemäß § 2 ThürDSchG sind von der Planung nicht betroffen.  

Mit der vorliegenden Fassung des Flächennutzungsplanes sind wir grundsätzlich 

einverstanden; allerdings sind zusätzlich zu den Bau- und Kunstdenkmalen 

auch folgende Bodendenkmale (gemäß Thüringer Denkmalschutzgesetz, Neu-

bek. vom 14. April 2004, Änderung vom 23. November 2005, § 2, Abs. 7), zu 

berücksichtigen:  

1) Vorgang 04/5441 - Jungsteinzeitliche Siedlungsreste (in der Flur, genaue 

Lokalisierung unbekannt; symbolische Kartierung in Ortslage)  

2) Vorgang 04/5442 – mittelalterliche Landwehr (südwestl. des Ortes)  

3) Vorgang 04/5443 – bronzezeitliche Siedlungsreste und Gräber (nördl. des 

Ortes)  

4) Vorgang 04/5444 – urgeschichtliche Siedlungsreste (nordwestl. des Ortes).  
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Bitte beachten Sie, dass lediglich die Mittelpunktkoordinaten der betroffenen 

Flächendenkmale kartiert wurden. Aufgrund des teilweise unzureichenden bo-

dendenkmalpflegerischen Forschungsstands können die tatsächlichen Ausdeh-

nungen der betroffenen Bodendenkmale nur unzureichend eingegrenzt werden.  

Zusätzlich zu den bereits bekannten Bodendenkmalen/ archäologischen Rele-

vanzgebieten ist das sichere Vorhandensein weiterer und bisher unentdeckter 

Bodenfunde (Scherben, Knochen, Metallgegenstände, Steinwerkzeuge u.ä.) 

sowie Befunde (auffällige Häufungen von Steinen,  

markante Bodenverfärbungen, Mauerreste) – Bodendenkmale im Sinne des 

Thüringer Denkmalschutzgesetzes (Neubek. vom 14. April 2004, Änderung vom 

23. November 2005, § 2, Abs. 7) anzunehmen.  

Bei jeglichen Baumaßnahmen oder Bodeneingriffen ist im Vorfeld die zuständi-

ge Fachbehörde – Thüringisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie 

– als Träger öffentlicher Belange zu beteiligen.  

Diese Hinweise und Forderungen sowie ein Verweis auf die Bestimmungen des 

Thüringer Denkmalschutzgesetzes sind in den Bauunterlagen zu verankern.  

Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 16 ThürDSchG Zufallsfunde gegenüber 

der zuständigen Denkmalfachbehörde, hier dem Thüringischen Landesamt für 

Denkmalpflege und Archäologie, anzeigepflichtig sind.  

Fund und Fundstelle sind in unverändertem Zustand zu erhalten und zu schüt-

zen.  

 

Nach § 7 Abs. 4 ThürDSchG gilt der Grundsatz, dass der Träger der Maßnahme 

als Verursacher von evtl. notwendigen Eingriffen die dabei entstehenden Kos-

ten zu tragen hat.  

Das betrifft z.B. Ausschachtungsarbeiten, Trassierungen, Bergung oder auch 

Dokumentation.  

 

Dem Vorhaben wird seitens der UDSchB zugestimmt. 
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Thüringer Landesverwaltungsamt . Postfach 22 49 . 99403 Weimar 

 

 

Thüringer 

Landesverwaltungsamt 

Jorge-Semprún-Platz 4 

99423 Weimar 

 

tlvwa.thueringen.de 

 

Besuchszeiten: 

Montag-Donnerstag: 08:30-12:00 Uhr 

 13:30-15:30 Uhr 

Freitag: 08:30-12:00 Uhr 

 

Bankverbindung: 

Landesbank 

Hessen-Thüringen (HELABA) 

IBAN: 

DE80820500003004444117 

BIC: 

HELADEFF820 

 

USt.-ID: DE367506321 

Leitweg-ID: 16900334-0001-29 

 

Informationen zum Umgang mit Ihren 
Daten im Thüringer Landesverwaltungs- 
amt finden Sie im Internet unter: 

tlvwa.thueringen.de/datenschutz. 
Auf Wunsch übersenden wir Ihnen eine Pa-
pierfassung. 

 

Ihre Nachricht vom: 

29. Januar 2025 

 

Ihr/e Ansprechpartner/in: 

Frau Anna Both, Referat 340 

 

Durchwahl: 

Telefon +49 (361) 57 332-1643 

Telefax +49 (361) 57 332-1602 

 

 
Anna.Both@ 

tlvwa.thueringen.de 

Ihr Zeichen: 

 

 

Unser Zeichen: 

(bitte bei Antwort angeben) 

5090-340-4621/4488-1-

55370/2025 

 

Weimar 

03. März 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange in 

städtebaulichen Verfahren nach § 4 Abs. 1 BauGB 

 

Stellungnahme zum Vorentwurf des Bebauungsplans Nr. 4 „Gewerbege-

biet am Mühlbach“, Gemeinde Hohengandern, Landkreis Eichsfeld 

(Planstand: Januar 2025) 

 

2 Anlagen 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

durch die o.g. Bauleitplanung werden folgende durch das Thüringer Landes-

verwaltungsamt zu vertretende öffentliche Belange berührt: 

 

1. Belange der Raumordnung (Anlage 1), 

2. Beachtung des Entwicklungsgebots des § 8 Abs. 2 BauGB (Anlage 2). 

 

In der Anlage 2 erhalten Sie darüber hinaus weitere beratende planungsrecht-

liche Hinweise. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

im Auftrag 

 

gez. 

Olaf Hosse 

Referatsleiter 

(ohne Unterschrift gültig, da elektronisch erstellt und gezeichnet) 

  

Ingenieurbüro Otto Herwig 

Büngen 8  

37318 Kirchgandern 

 

per E-Mail 

 

file://///tlvwa/Netzlaufwerke/Abteilung%201/Referat%20100/100.1/Vordruckswesen/TLVwA/Briefköpfe/Office%202010/Weimar/Allgemein/tlvwa.thueringen.de/
file://///tlvwa/Netzlaufwerke/Abteilung%201/Referat%20100/100.1/Vordruckswesen/TLVwA/Briefköpfe/Office%202010/Weimar/Allgemein/tlvwa.thueringen.de/
file://///tlvwa/Netzlaufwerke/Abteilung%201/Referat%20100/100.1/Vordruckswesen/TLVwA/Briefköpfe/Office%202010/Weimar/Allgemein/tlvwa.thueringen.de/datenschutz/
file://///tlvwa/Netzlaufwerke/Abteilung%201/Referat%20100/100.1/Vordruckswesen/TLVwA/Briefköpfe/Office%202010/Weimar/Allgemein/tlvwa.thueringen.de/datenschutz/
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Anlage 1 zum Schreiben vom 03.03.2025 (Zeichen: 5090-340-4621/4488-1-55370/2025) 

 

 

Stellungnahme des Thüringer Landesverwaltungsamtes zu den Belangen der Raumord-

nung 

 

 
1. ☐ Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die ohne Zustimmung,  

 Befreiung o.ä. in der Abwägung nicht überwunden werden können 

a) Einwendungen 

b) Rechtsgrundlage 

c) Möglichkeiten der Anpassung an die fachgesetzlichen Anforderungen oder der Überwindung 

2. ☐ Hinweise zur Festlegung des Untersuchungsumfangs des Umweltberichts 

a) Insgesamt durchzuführende Untersuchungen 

b) Untersuchungsumfang für die aktuell beabsichtigte Planung 

3. ☐ Hinweise für Überwachungsmaßnahmen 

a) Mögliche Überwachungsmaßnahmen zur Feststellung unvorhergesehener nachteiliger Auswirkungen 

b) Möglichkeiten zur Nutzung bestehender Überwachungssysteme 

4. Weitergehende Hinweise 

☐ Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o.g. Plan berühren können, mit Angabe des 
Sachstands 

☒ Sonstige fachliche Informationen oder rechtserhebliche Hinweise aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o.g. 
Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggf. Rechtsgrundlage 

 

Mit dem Bebauungsplan Nr. 4 „Gewerbegebiet am Mühlbach“ soll ein ca. 3,4 ha großer 

Teilbereich des Bebauungsplanes Nr. 1 „An den Mühlbachwiesen“ überplant und die 

weitere gewerbliche Nutzung durch die vorhandenen Gewerbebetriebe ermöglicht wer-

den. Der Bebauungsplan Nr. 1 soll laut Begründung aufgehoben werden. 

 

Durch die Planzeichnung und die Begründung wird deutlich, dass sich die Planung kon-

kret auf die bereits im Gebiet ansässigen Betriebe bezieht. Insofern ist nicht nachvoll-

ziehbar, warum der Bebauungsplan nicht vorhabenbezogenen aufgestellt und die Fest-

setzungen entsprechend konkretisiert werden. 

 

Da es sich um die Überplanung eines bestehenden und genutzten Gewerbegebietes 

handelt und die Planung der Sicherung und Entwicklung der im Gebiet ansässigen Be-

triebe dient, bestehen keine grundsätzlichen Bedenken gegen die vorgelegte Planung. 

Auch in der Stellungnahme vom 07.10.2024 zum Vorentwurf des Flächennutzungsplans 

der Gemeinde Hohengandern (Planstand August 2024) wurden bezüglich dieser Fläche 

keine raumordnerischen Bedenken geäußert. 
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 Anlage 2 zum Schreiben vom 03.03.2025 (Zeichen: 5090-340-4621/4488-1-55370/2025) 

 

 

Stellungnahme des Thüringer Landesverwaltungsamtes zur Beachtung des Entwick-

lungsgebots des § 8 Abs. 2 BauGB 

 

 
1. ☐ Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die in der Abwägung  

 nicht überwunden werden können 

a) Einwendungen 

b) Rechtsgrundlage 

c) Möglichkeiten der Anpassung an die fachgesetzlichen Anforderungen oder der Überwindung 

d) Begründung der Einwendungen 

2. ☒ Fachliche Stellungnahme 

Bebauungspläne sind gemäß § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flächennutzungsplan zu ent-

wickeln. Die Gemeinde Hohengandern besitzt bislang keinen wirksamen Flächennut-

zungsplan, daher kann dem Entwicklungsgebot nicht entsprochen werden. Allerdings 

befindet sich der Flächennutzungsplan derzeit in Aufstellung, im September 2024 er-

folgte die frühzeitige Beteiligung nach §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB. Gemäß § 8 Abs. 

3 BauGB können Bebauungsplan und Flächennutzungsplan im Parallelverfahren aufge-

stellt werden, wenn eine zeitliche und inhaltliche Abstimmung zwischen den Plänen vor-

liegt.  

 

Im Vorentwurf des Flächennutzungsplans ist der Geltungsbereich des vorliegenden Be-

bauungsplans als Gewerbegebiet dargestellt. Der Bebauungsplan entspricht damit der 

Darstellung. Zudem handelt es sich im vorliegenden Fall ebenfalls um die frühzeitige 

Beteiligung, so dass die Anforderungen an das Parallelverfahren zum jetzigen Zeitpunkt 

erfüllt sind.  

 

In der Begründung wird sowohl ausgesagt, dass der Bebauungsplan im Parallelverfah-

ren nach § 8 Abs. 3 BauGB (S. 11), als auch als vorzeitiger Bebauungsplan nach § 8 

Abs. 4 BauGB (S. 9) aufgestellt wird. Insofern scheint keine Einigkeit über die Verfah-

rensweise zu bestehen. Wenn das Bebauungsplanverfahren deutlich zügiger als die Auf-

stellung des Flächennutzungsplans voranschreiten sollte, kann auch ein vorzeitiger Be-

bauungsplan aufgestellt werden. Die Voraussetzungen dafür sind das Vorliegen drin-

gender städtebaulicher Gründe und dass der Bebauungsplan der beabsichtigten städte-

baulichen Entwicklung des Gemeindegebiets nicht entgegensteht. Aufgrund der be-

standsorientierten Planung dürften diese Voraussetzungen ebenfalls erfüllt sein. 

 

In beiden Fällen sollte ein Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan-(Vor)Entwurf in die 

Begründung des Bebauungsplans zur besseren Einordnung aufgenommen werden. 

 

 

Weitere beratende planungsrechtliche Hinweise zum Planverfahren und Planentwurf 

 

A. Aufhebung des Bebauungsplans Nr. 1 „An den Mühlbachwiesen“ 

Der rechtskräftige Bebauungsplan „An den Mühlbachwiesen“ soll im Parallelverfahren mit 

der Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplans aufgehoben werden (u.a. S. 4). Die 

Formulierung lässt nicht eindeutig erkennen, ob es sich um zwei getrennte Verfahren oder 

die Zusammenfassung in einem Verfahren handeln soll bzw. in welchem Verfahrensstand 

sich die Aufhebung befindet. I.S.d. Effizienz und Vereinfachung kann die Aufhebung des 
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Altplans mit der Aufstellung des neuen Bebauungsplans verknüpft werden. In diesem Fall 

sollte sich die Aufhebung aus der Planzeichnung, den Beschlüssen sowie aus den restli-

chen Unterlagen und ggf. dem Titel des Verfahrens ergeben. Dabei wäre der Geltungsbe-

reich der Aufhebung eindeutig zu kennzeichnen und die Auswirkungen der Aufhebung in 

der Begründung darzulegen (was bereits z.T. erfolgt ist).  

 

Zu berücksichtigen sind auch die Auswirkungen der Aufhebung auf die 1. und 2. Änderung 

des Bebauungsplans „An den Mühlbachwiesen“ und es sollte geprüft werden, ob diese 

ebenfalls aufgehoben werden sollen. 

 

Die Formulierung an anderen Stellen der Begründung, dass der Bebauungsplan Nr. 1 au-

ßer Kraft gesetzt sei, ist außerdem etwas irreführend (u.a. S. 15 und 19). 

 

B. Emissionskontingentierung 

Für das gesamte Gewerbegebiet soll ein einheitliches Emissionskontingent von 60 dB(A) 

tags und 55 dB(A) nachts festgesetzt werden. Diese Regelung wurde aus der 2. Änderung 

des Bebauungsplans „An den Mühlbachwiesen“ übernommen. Die Festsetzung eines ein-

heitlichen Kontingents entspricht jedoch nicht § 1 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 BauNVO, wonach stets 

eine Gliederung des Baugebiets in mehrere Teilgebiete erfolgen muss (siehe auch OVG 

Münster, Urt. v. 13.09.2012 – 2 D 38/11.NE). Gleichzeitig bedarf es bei der baugebietsin-

ternen Gliederung eines Teilgebiets ohne Emissionsbeschränkungen bzw. mit solchen Be-

schränkungen, die jeden im Bebauungsplan zulässigen Betrieb nach §§ 8 oder 9 BauNVO 

ermöglichen (BVerwG, Urt. v. 07.12.2017 – 4 CN 7/16). Die derzeitige Festsetzung ist 

demnach nicht zulässig. 

 

Eine gebietsexterne Gliederung nach § 1 Abs. 4 S. 2 BauNVO kommt für die Gemeinde 

Hohengandern nicht in Betracht, da es nur einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan im 

Gemeindegebiet gibt, der eine gewerbliche Nutzung ebenfalls mit Emissionskontingenten 

vorsieht.  

 

Im vorliegenden Fall sollte ein schalltechnisches Gutachten erstellt werden, dass auch die 

bestehenden Emissionen der ansässigen Betriebe sowie die angrenzende Bebauung be-

trachtet und dementsprechende Kontingente ggf. mit weiteren Richtungssektoren ermittelt. 

 

C. Planzeichnung 

Die zeichnerischen Festsetzungen sollten in ihrer Darstellungsweise an die PlanZV ange-

passt werden. So werden Gewerbegebiete i.d.R. vollflächig grau festgesetzt und die Be-

standsgebäude lediglich unterschwellig als Teil der Plangrundlage dargestellt.  

 

Der Straßenverkehrsfläche fehlt es an einer Straßenbegrenzungslinie und die textlich fest-

gesetzten Leitungsrechte sollten mit dem Planzeichen 15.5 Anlage PlanZV zeichnerisch 

festgesetzt werden. Bei der Umgrenzung des Geltungsbereichs ist nicht eindeutig gekenn-

zeichnet, ob die gestrichelte Linie noch innerhalb oder bereits außerhalb liegt (siehe auch 

Planzeichen 15.13 Anlage PlanZV). Die Abgrenzung zwischen GE 1 und 3 sollte auch 

außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche vorgenommen werden. 

 

Derzeit wird die Planzeichnung im Maßstab 1:750 dargestellt. Zur leichteren Umrechnung 

würde sich eher der Maßstab 1:1.000 eignen. 

 

Die Rechtsgrundlagen finden zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses Anwendung, inso-

fern sollten die Angaben auf der Planurkunde korrigiert werden. 
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D. Umweltbericht und Ausgleich 

Die externe Pflanzfläche, auf die in Nr. 6.4 der textlichen Festsetzungen Bezug genommen 

wird, ist unbedingt mit den jeweiligen Flurstücken festzusetzen. Zudem muss der dafür zu 

erstellende städtebauliche Vertrag nach § 11 BauGB bis zum Satzungsbeschluss ge-

schlossen werden. Zusätzlich zur vertraglichen Vereinbarung sollte im Grundbuch eine 

Dienstbarkeit eingetragen werden, nach der sichergestellt wird, dass die dem Eigentümer 

gehörende Fläche dauerhaft für den Ausgleich zur Verfügung steht.  

 

Bevor eine Ausgleichsmaßnahme in einer anderen Gemeinde umgesetzt wird, sollten 

grundsätzlich alle Möglichkeiten eines Ausgleichs innerhalb des eigenen Gemeindegebiets 

ausgeschöpft werden. 

 

Satz 1 der Festsetzung Nr. 6.5 stellt eine zeitliche Umsetzungsfrist für die Pflanzmaßnah-

men dar. Dieser Regelung mangelt es an einer Rechtsgrundlage, da nach § 9 Abs. 1 Nr. 25 

BauGB nur Flächen und Maßnahmen, nicht jedoch Zeiträume festgesetzt werden können. 

 

Dem Umweltbericht fehlt es den Angaben nach Nr. 3 Buchstabe a, c und d Anlage 1 

BauGB. 

 

E. Anschreiben der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

Im Anschreiben an die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wird Bezug 

auf § 4 Abs. 2 BauGB genommen. Das reguläre Bauleitplanverfahren durchläuft zwei Be-

teiligungsschritte nach §§ 3 und 4 BauGB. Eine vorhergehende Beteiligung ist dem Thü-

ringer Landesverwaltungsamt nicht bekannt, insofern handelt es sich vorliegend um die 

frühzeitige Beteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB. Auf die korrekte Verwendung der Rechts-

grundlagen sollte geachtet werden, um Missverständnisse zu vermeiden. 
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Wir bitten um Beachtung!  
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Otto Herwig 

Ingenieurbüro für Planung, Projektentwicklung und Baulei-

tung 

Büngen 8  

37318 Kirchgandern 

 

 

Bebauungsplan Nr. 4 "Gewerbegebiet am Mühlbach" Gemeinde Ho-

hengandern 

Beteiligung Träger öffentlicher Belange gemäß § 4(2) BauGB  

Frist zur Stellungnahme: 07. März 2025 

 

Stellungnahme Träger öffentlicher Belange - Landwirtschaft und Agrar-

struktur 

 

1. Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzli-

cher Regelungen, die ohne Zustimmung, Befreiung o. ä. in der Abwä-

gung nicht überwunden werden können, werden unsererseits nicht er-

hoben. Jedoch möchten wir um Beachtung der folgenden Ausführun-

gen bitten.  

 

2. Fachliche Stellungnahme 

 

Das Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und ländlichen Raum (TLLLR), 

Referat 42, Zweigstelle Bad Frankenhausen wurde mit dem Schreiben vom 

29. Januar 2025 nach § 4 (2) BauGB zur Stellungnahme aufgefordert. 

 

Für den Bereich des B-Plans Nr. 4 sowie angrenzende Wohn- und Mischge-

bietsflächen gibt es derzeit noch einen rechtskräftigen B-Plan Nr. 1 „An der 

Mühlbachwiesen“. Der Geltungsbereich umfasst eine Fläche von ca. 8,52 ha.  

Aufgrund mehrerer Probleme bei der Umsetzung des B-Plans Nr. 1 beschloss 

die Gemeinde diese aufzuheben. Parallel dazu wird für die Gewerbeflächen 

ein neuer B-Plan (Nr. 4) aufgestellt und die bestehende Situation an Gebäu-

den und Flächennutzungen berücksichtigt. Bisher nur teilweise umgesetzte 

Kompensationsmaßnahmen werden neu ermittelt und angepasst. Der neue B-

Plan umfasst nur noch eine Fläche von ca. 3,39 ha.  

 

Der Geltungsbereich des B-Plans Nr. 4 liegt nicht in einem landwirtschaftlich 

genutzten Feldblock und auch nicht in einem Vorrang- oder Vorbehaltsgebiet 

für landwirtschaftliche Bodennutzung, welche durch den Regionalplan Nord-

thüringen ausgewiesen werden.  
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Südlich angrenzend befindet sich jedoch das Vorbehaltsgebiet landwirtschaftliche Bodennut-

zung (lb-62 – Gebiet von Kirchgandern bis Bornhagen).  

 

Gegen den Geltungsbereich des B-Plans Nr. 4 erheben wir keine Einwände, möchten aber um 

Beachtung der folgenden Nebenbestimmungen bitten:  

 

- Die Zufahrt zu umliegenden landwirtschaftlich genutzten Flächen muss jederzeit gewähr-

leistet sein 

 

- Bestehende Pachtverhältnisse sind gemäß den Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetz-

buches zum Pachtrecht in der Fassung der Bekanntmachung vom 02.01.2002 (BGBl. I, 

S. 42) für die zu beanspruchenden Flurstücksteile ordnungsgemäß zu beenden. Daraus 

entstehende wirtschaftliche Nachteile sind auszugleichen. 

 

- Der Geltungsbereich des Bebauungsplans ist einzuhalten. 

 

- Der sparsame Umgang mit Grund und Boden ist gem. § 1 a BauGB zu beachten. 

 

Umweltbericht: 

 

Im Rahmen der Umweltprüfung werden die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen 

auf die Belange des Umweltschutzes ermittelt und im vorliegenden Umweltbericht dargestellt 

und bewertet.  

 

Die einzelnen Schutzgüter wurden verbal beschrieben und in der Anlage 1 des Umweltberichtes 

befindet sich eine Übersichtkarte und eine Tabelle zu den Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

für den Eingriff durch den B-Plan. 

 

Das durch die Planung entstehende Wertpunktedefizit in Höhe von 27.800 Wertpunkten wird 

durch eine Ausgleichsmaßnahme auf den Flurstücken 28/5 und 442/28, der Flur 4, Gemarkung 

Kirchgandern ausgeglichen. Hier soll eine Streuobstwiese angelegt werden. Die benannten Flur-

stücke liegen nicht in einem landwirtschaftlich genutzten Feldblock sowie nicht in einem Vor-

rang- oder Vorbehaltsgebiet für landwirtschaftliche Bodennutzung.  

 

Hinweis:  

 

- Bei vorgesehenen Anpflanzungen ist das Thüringer Nachbarrechtsgesetz (§§ 44, 46, 47) 

zu beachten. Ebenso die erforderliche Pflege, damit angrenzende landwirtschaftliche 

Nutzflächen nicht beeinträchtigt werden. 

 

Forderung:  

 

- Sollten sich durch die Behördenbeteiligung im Bauleitverfahren zusätzliche oder abwei-

chende Kompensationsansprüche ergeben, sind wir gemäß § 6 (3) Thüringer Natur-

schutzgesetz (ThürNatG) erneut zu beteiligen. 

 

Die Rechtsgrundlagen zu der Stellungnahme bilden die agrarstrukturellen Belange entspre-

chend dem Thüringer Staatsanzeiger 34/2005, der Regionalplan Nordthüringen (RP NT), das 

BauGB, das Bundesbodenschutzgesetz, das Bundesnaturschutzgesetz und das Thüringer 

Nachbarrechtsgesetz.  

 

Das Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum, Ref. 42 trägt die Auf-

stellung des B-Plans Nr. 4 unter Beachtung der Nebenbestimmungen, des Hinweises und 

der Forderung mit.  

 

 



 

Mit freundlichen Grüßen 

im Auftrag 

 

 

 

Kirsten Eichentopf 

(ohne Unterschrift gültig, da elektronisch gezeichnet) 
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Ing.-Büro für Planung, Projektierung und Bauleitung 
Otto Herwig 
Büngen 8 
37318 Kirchgandern 
 
 
per Mail 
 
 
 
 
 
Stellungnahme der Polizeiinspektion Eichsfeld 
hier:  Bebauungsplan Nr. 4 „Gewerbegebiet am Mühlbach“ der Gemeinde 

Hohengandern - Anhörung „Träger öffentlicher Belange“ gemäß § 4 
Abs. 2 Baugesetzbuch 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit Schreiben vom 29.01.2025 wurde uns als Träger öffentlicher Belange 
Gelegenheit zur Stellungnahme im Rahmen unseres Aufgabenbereiches 
gegeben.  
 
Die übermittelten Unterlagen zum Bebauungsplan Nr. 4 „Gewerbegebiet am 
Mühlbach“ der Gemeinde Hohengandern wurden in Augenschein genom-
men.  
 
Grundsätzlich gibt es seitens der PI Eichsfeld keine ergänzenden Informati-
onen. Polizeiliche Belange werden zurzeit nicht berührt.  
 
Für Rückfragen stehen wir gern zur Verfügung. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
Im Auftrag 
 
 
 
(im Original gezeichnet) 
Marko Althaus 
Polizeihauptkommissar 







TEN Thüringer Energienetze GmbH & Co. KG
Schwerborner Str. 30, 99087 Erfurt

Ing. Büro Otto Herwig
Birgit Meyer
Büngen 8
37318 Kirchgandern

08.04.2025

Bebauungsplan Nr. 4 "Gewerbegebiet am Mühlbach" Gemeinde
Hohengandern

Vorgang: 25-02176
 

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren,

in der angefragten Angelegenheit wenden wir uns als Netzbetreiber an Sie. Wir
bedanken uns für die Information zu der geplanten Maßnahme. Nachfolgend
erhalten Sie unsere Stellungnahme.

Seitens unseres Unternehmens bestehen gegen den Bebauungsplan Nr. 4
„Gewerbegebiet am Mühlbach“ keine Einwände.

Folgende Hinweise und Forderungen sind zu berücksichtigen:

In dem ausgewiesenen Planungsbereich befinden sich Stromversorgungsanlagen
der TEN Thüringer Energienetze GmbH & Co. KG.
Erdgasversorgungsanlagen unseres Unternehmens sind nicht vorhanden.
Erkundigen Sie sich bitte bei dem hierfür zuständigen Netzbetreiber (EW
Eichsfeldgas GmbH) im betrachteten Gebiet nach Bestand und Planung.

Als Anlage erhalten Sie unsere Bestandspläne. Die Pläne dienen nur der Information
und dürfen nicht zur Lagefeststellung verwendet werden.
Unsere Bestandsunterlagen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und
absolute Lagerichtigkeit.
Vor Durchführung von Maßnahmen ist eine Auskunft über die
Versorgungsleitungen einzuholen. Nutzen Sie hierfür unser Planauskunftsportal
über den Link: https://www.thueringer-energienetze.com/Kunden/
Netzdienstleistungen/Planauskunftsportal.aspx

In dem von Ihnen angegebenen Planungsbereich sind derzeit keine
Baumaßnahmen unsererseits vorgesehen.

Netzausbaumaßnahmen infolge von Bedarfsanforderungen unserer Kunden bzw.
Netzverstärkungsmaßnahmen, die sich aus der Abnahmepflicht von erzeugter

TEN Thüringer Energienetze
GmbH & Co. KG
Schwerborner Str. 30
99087 Erfurt
www.thueringer-
energienetze.com

Christian  Bock
Telefon: +49 361 652-6104
Christian.Bock2@
thueringer-
energienetze.com

Sitz: Erfurt
Schwerborner Straße 30
99087 Erfurt
Registergericht Erfurt
HRA 503835
USt-IdNr. DE206810190

UniCredit Bank AG Erfurt
IBAN DE55 8202 0086
0358 2696 48
BIC HYVEDEMM498

Persönlich haftender
Gesellschafter:
TEN Thüringer Energienetze
Geschäftsführungs-GmbH

Geschäftsführer:
Frank-Peter Tille
Ulf Unger

Sitz: Erfurt
Registergericht Jena
HRB 510722

Die Auskunft ist nur lesbar und vollständig gültig
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Energie entsprechend des Erneuerbaren-Energie-Gesetzes bzw. des Kraft-Wärme-
Kopplungsgesetzes ergeben, können jedoch nicht ausgeschlossen werden.
Wir verweisen darauf, dass bei Störungen, zur Abwendung von Gefahren und
zur Wiederherstellung der Versorgung eine Verlegung von Versorgungsanlagen
notwendig sein kann.

Um Ihre fristgerechte Versorgung sicherstellen zu können, bitten wir Sie, die
Bedarfsanmeldung rechtzeitig vorzunehmen.
Alle Informationen für die Netzanschlüsse sowie die Formblätter für die Anmeldung
finden Sie auf der Internetseite: https://www.thueringer-energienetze.com/
Anschluss/Verordnungen_und_Mustervertraege Bitte lassen Sie uns die
vollständigen Unterlagen schnellstmöglich zukommen, damit wir Ihnen rechtzeitig
einen Netzanschlussvertrag anbieten können. Für die Vorbereitung und Herstellung
des Netzanschlusses benötigen wir nach Vertragsunterzeichnung ca. 12-16 Wochen.

Sie beabsichtigen eine Anlage zur Erzeugung von elektrischem Strom zu errichten
und an unser Netz anzuschließen? Bitte beachten Sie, dass die vorliegende Anfrage
zum Leitungsbestand nicht als Anmeldung bzw. Zusage zum Netzanschluss
oder zur Einspeisung gilt. Die zur Anmeldung bzw. weiterführenden Bearbeitung
notwendigen Informationen und Formblätter sind im Internet unter http://
www.thueringer-energienetze.com/einspeisung veröffentlicht.
Bei Fragen zur Anmeldung und Bearbeitungsverfahren wenden Sie sich bitte an
unsere Mitarbeiter unter Tel. 0361 652-3626.

Sollten Konfliktpunkte mit unserem Anlagenbestand auftreten, benötigen wir für
Änderungs- bzw. Sicherungsmaßnahmen einen entsprechenden Auftrag.
Damit die Maßnahmen in unserem Hause fristgerecht geplant werden können,
lassen Sie uns bitte rechtzeitig Ihr Änderungsverlangen zukommen.

Die Kostenübernahme regelt sich nach dem Verursacherprinzip bzw. nach
bestehenden Verträgen (Konzessionsvertrag, geltenden Rahmenvertrag).

Im Planungsgebiet besteht darüber hinaus die Möglichkeit des Vorhandenseins von
Anlagen anderer Netzbetreiber. In wie weit weitere Netzbetreiber Anlagen betreiben
ist uns nicht bekannt.

Haben Sie Fragen? Sprechen Sie uns an.

Freundliche Grüße

TEN Thüringer Energienetze GmbH & Co. KG
Planungsteam Bleicherode

----- Anlagen -----

Zusätzliche Hinweise Stromversorgungsanlagen

Bei unserer Zustimmung gehen wir davon aus, dass die notwendigen
Schutzabstände entsprechend den Unfallverhütungsvorschriften DGUV
VORSCHRIFT 3, DGUV VORSCHRIFT 38, DGUV REGEL 100-500 und der freie
Bauraum über den Kabeln sowie die geordnete Kabelverlegung gewährleistet
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werden. Angaben zur Tiefenlage der Kabel sind leider nicht möglich. Zu beachten
sind die Mindestabstände im Kabelbau gemäß DIN VDE 0276.

Energiekabel müssen vor Baubeginn geortet, in ihrer Lage gekennzeichnet und
gegen jegliche Beschädigung geschützt werden. Im 2 m - Bereich kann nur die
Handschachtung ausreichend Schutz bieten. Die Kabeltrassen im unmittelbaren
Baubereich sollen im Endausbau eine Mindestüberdeckung von 0,55 bis 1,20
m haben und während der Bauphase möglichst verschlossen und geschützt im
vorhandenen Sandbett/Erdreich verbleiben.

Bei Notwendigkeit einer vollständigen Freilegung der Kabel sind diese zur
Vermeidung von erhöhten Zugkräften und des Durchhängens zu unterfüttern,
abzustützen oder aufzuhängen. Sie dürfen nicht als Standplatz, Aufstiegshilfe
oder anderweitig mechanisch beansprucht werden. Gegebenenfalls entferntes
Trassenwarnband ist ca. 25 cm oberhalb der Kabelanlagen wieder einzubauen.

Bei Bepflanzungen im Bereich von Kabeltrassen nach DIN 18920 orientieren wir hier
auf einen Mindestabstand von ca. 2,5 m (Sträucher) bis 5,0 m (Bäume). Maßgebend
ist in jedem Fall der Wurzelwuchs im ausgewachsenen Zustand. Ein Freilegen der
Kabel soll auch zukünftig ohne zusätzliche Wurzelschutzmaßnahmen möglich sein.

Niveauveränderungen der Überdeckungen von Strom- und Gasleitungen sind
ohne Zustimmung unseres Unternehmens nicht zulässig. Die vorhandene
Leitungsüberdeckung muss im Endausbauzustand Ihrer Baumaßnahme
gewährleistet sein. Ein Absenken der Oberfläche ist nur in Abstimmung
mit unserem Unternehmen durchzuführen. Hierfür sind entsprechende
Sicherheitsmaßnahmen in Abstimmung mit unserem Unternehmen festzulegen.
Sollte eine höhere Überdeckung erforderlich werden so ist dies ebenfalls im Vorfeld
mit unserem Unternehmen abzustimmen.
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Thüringer Netkom GmbH · Postfach 90 01 32 · 99104 Erfurt

Ing. Büro Otto Herwig
Birgit Meyer
Büngen 8
37318 Kirchgandern

31.01.2025

Bebauungsplan Nr. 4 "Gewerbegebiet am Mühlbach" Gemeinde
Hohengandern

Vorgang: 25-02176
 

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren,

seitens der Thüringer Netkom GmbH bestehen keine Einwände zur geplanten
Maßnahme.
In dem von Ihnen angegebenen Bereich befinden sich weder Informationskabel der
TEAG Thüringer Energie AG noch der Thüringer Netkom GmbH.

Diese Auskunft gilt maximal für drei Monate ab Ausstellungsdatum, soweit keine
andere Gültigkeitsdauer angegeben ist.

Freundliche Grüße

Thüringer Netkom GmbH
Planung

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

Anlagen

Thüringer Netkom GmbH
Postfach 90 01 32
99104 Erfurt
www.netkom.de

Planung
Telefon +49 361 652-3037
doku@netkom.de

Geschäftsführer:
Karsten Kluge
Hendrik Westendorff

Sitz: Erfurt
Schwerborner Straße 30
99087 Erfurt
Registergericht Jena
HRB 108822
USt-IdNr. DE214626053

Deutsche Bank AG Erfurt
IBAN DE58 8207 0000 0133
1735 00
IC DEUTDE8EXXX

Die Auskunft ist nur lesbar und vollständig gültig
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Nähere Informationen zur Datenverarbeitung im DB-Konzern finden Sie hier: www.deutschebahn.com/datenschutz 
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   DB AG - DB Immobilien

Baurecht II

CR. R O42

Tröndlinring 3

04105 Leipzig

www.deutschebahn.com/Eigentumsmanagement

Aktenzeichen:  TOEB-TH-25-198948

DB AG - DB Immobilien  
Tröndlinring 3 | 04105 Leipzig  

Ing.-Büro für Planung, Projektierung 
und Bauleitung 
Otto Herwig 
Kirchgandern 

 

  

  03.02.2025
Bebauungsplan Nr. 4 „Gewerbegebiet am Mühlbach“ 
der Gemeinde Hohengandern - Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 

Strecke Halle (S) Hbf - Hann Münden (6343) / ca. zw. km 167,9 und 168,3 / links der Bahn  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, als von DB InfraGO AG (ehemals DB Netz AG / 
DB Station & Service AG) bevollmächtigtes Unternehmen, übersendet Ihnen hiermit 
folgende Gesamtstellungnahme zu o.g. Verfahren.       

Durch den Bebauungsplan Nr. 4 „Gewerbegebiet am Mühlbach“ 
der Gemeinde Hohengandern werden die Belange der DB AG und ihrer 
Konzernunternehmen nicht berührt. Wir haben daher weder Bedenken noch Anregungen 
vorzubringen. Auf die durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen 
entstehenden Emissionen (insbesondere Luft- und Körperschall usw.) wird vorsorglich 
hingewiesen. 
 
Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.  
  
Mit freundlichen Grüßen 

DB AG – DB Immobilien 
 

      ⋅             ⋅ 
                                                                           
i.V.       i.A.     

.       . 

+++ Datenschutzhinweis: Aus aktuellem Anlass möchten wir Sie darauf hinweisen, dass die in Stellungnahmen des DB Kon-
zerns enthaltenen personenbezogenen Daten von DB Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (Vor- und Nachname, Unterschriften, 



 

Seite 2 / 2  
 

Telefon, E-Mail-Adresse, Postanschrift) vor der öffentlichen Auslegung (insbesondere im Internet) geschwärzt werden müs-
sen. +++ 

Chatbot Petra steht Ihnen bei allgemeinen Fragen rund um immobilienrelevante Angelegenheiten gerne zur Verfügung. 
Nutzen Sie dafür folgenden Link oder den QR-Code:  https://chatbot-petra.tech.deutschebahn.com/ 
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